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Die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreund-
licher	 Städte,	 Gemeinden	 und	 Kreise	 in	 NRW	 e.V.	 (AGFS	
NRW)	hat	sich	der	Förderung	und	Weiterentwicklung	des	
Fuß- und Radverkehrs verschrieben. Beide Verkehrsarten 
sind mittlerweile fester und elementarer Bestandteil unse-
rer alltäglichen Mobilität und werden auch weiterhin im-
mer	 mehr	 an	 Bedeutung	 gewinnen.	 Entsprechend	 muss	
die Infrastruktur für den Fuß- und Radverkehr sicher und 
komfortabel für einen möglichst großen Teil der Men-
schen nutzbar sein. 

Durchgängigkeit als notwendige Grundvoraussetzung 
Neben	den	Aspekten	der	Sicherheit	und	des	Komforts	stellt	
die Durchgängigkeit einer Verbindung für die Nutzenden 
die notwendige Grundvoraussetzung für die Wahl der Ver-
kehrsart auf dieser Verbindung dar. Während nahezu zwi-
schen allen Quellen und Zielen eine durchgängig nutzbare 
Verbindung	 für	 den	 Kfz-Verkehr	 existiert,	 ist	 dies	 für	 die	
Verkehrsarten des Umweltverbundes nicht der Regelfall. 
Für den öffentlichen Verkehr ist dies aufgrund der system-
bedingten Ausrichtung auf eine kollektive und linienhafte 
Angebotsgestaltung weder möglich noch das eigentliche 
Ziel.	Hier	kann	vielmehr	die	flächenhafte	Erschließung	von	
Quellen und Zielen immer nur im Zusammenhang mit an-
deren Verkehrsarten erfolgen bzw. in wenigen Fällen über 
besondere Angebotsformen im ÖPNV. 

Für die individuellen Verkehrsarten Fuß- und Radverkehr 
sollte eine durchgängig nutzbare Verbindung genauso 
selbstverständlich	 sein	 wie	 für	 den	 Kfz-Verkehr.	 In	 der	
Realität enden jedoch Fuß- und Radwege aus unterschied-
lichsten	Gründen	häufig	abrupt	und	für	die	Nutzenden	un-
erwartet. Eine lückenlose Führung fehlt oftmals.

Auch für den Radverkehr ist das Fehlen einer gesonder-
ten	Radverkehrsanlage	häufig	die	Ursache	dafür,	dass	die	
Menschen auf einer Verbindung nicht das Fahrrad nutzen, 
sondern	 dem	 Kfz	 den	 Vorzug	 geben.	 Grundsätzlich	 kön-
nen die Radfahrenden mit wenigen Ausnahmen zwar alle 
Straßen,	die	auch	durch	den	Kfz-Verkehr	genutzt	werden,	
mitbenutzen. Allerdings sind an vielen Stellen im Straßen-
netz die Verkehrsbelastungen sowie die zulässigen und 
insbesondere die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkei-
ten	im	Kfz-Verkehr	so	groß,	dass	dies	viele	Menschen	ab-
schreckt, auf diesen Straßen mit dem Fahrrad unterwegs 
zu	 sein.	 Hinzu	 kommen	 punktuelle	 Problemstellen,	 die	
eine sichere und komfortable Fahrt für die Radfahrenden 
erschweren. Hierzu zählen neben fehlenden Querungsstel-
len insbesondere unübersichtliche Führungen des Rad-
verkehrs	 in	 Knotenpunkten,	 lange	 Wartezeiten	 an	 signal-
geregelten	Knotenpunkten	oder	am	Ziel	schlichtweg	das	
Fehlen einer Abstellmöglichkeit für das Fahrrad. 

Problem: Die jahrzehntelange Optimierung der Straßen-
räume für den fließenden Kfz-Verkehr 
Bis in die 1990er Jahre war es der Regelfall, dass die Stra-
ßenräume	auf	eine	möglichst	große	Leichtigkeit	des	Kfz-
Verkehrs ausgerichtet wurden. Teilweise ist dies sogar 
heute noch der Fall, was u.a. darin begründet liegt, dass 
die Änderung der geltenden straßenverkehrsrechtlichen 
Rahmenbedingungen und die Beschränkung dieser Leich-
tigkeit die Überwindung gewisser Hürden bedürfen. Häu-
fig	wird	dabei	leider	vergessen,	dass	auch	der	Radverkehr	
zum Fahrverkehr im straßenverkehrsrechtlichen Sinne 
zählt. 

Auch wenn die meisten Hinweise und Regelwerke zur Ge-
staltung und Planung von Straßenräumen mittlerweile die 
Gleichrangigkeit der Verkehrsarten ausreichend berück-
sichtigen, so ist der Nachholbedarf in der Realität jedoch 
immens. Dies zeigen nicht zuletzt unzählige in den letzten 
Jahren	erstellte	Konzepte	für	den	Fuß-	und	Radverkehr	in	
den	Kommunen,	die	alle	eine	lange	Liste	mit	notwendigen	
Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur für den 
Fuß- und Radverkehr enthalten. Mit diesen vorgeschlage-
nen	Maßnahmen	geht	ein	erheblicher	zeitlicher,	personel-
ler	und	finanzieller	Aufwand	für	die	Kommunen	einher.		

Kein Grund zu warten 
Trotz dieses großen Nachholbedarfs bei der Fuß- und Rad-
verkehrsinfrastruktur muss dies nicht gleichzeitig bedeu-
ten, dass auf absehbare Zeit keine sicheren, komfortablen 
und vor allem durchgängig nutzbaren Verbindungen für 
den	Fuß-	und	Radverkehr	vorhanden	sein	werden.	Häufig	
sind Teilabschnitte der Verbindungen schon vorhanden 
und nutzbar. Es sind weniger die großen Längen, die feh-
len, sondern oft handelt es sich um Lücken im Netz. Wenn 
diese geschlossen werden, dann werden schlagartig gan-
ze Verbindungen in den Netzen für viel mehr Menschen 
nutzbar. Ziel muss es daher sein, diese Lücken schnellst-
möglich zu schließen.  

In der Vergangenheit wurden die Planungen im Fuß- und 
Radverkehr	oftmals	auf	die	optimale	Lösung	ausgerichtet.	
Häufig	fehlt	es	jedoch	an	einer	ausreichenden	Flächenver-
fügbarkeit, um diese Lösungen schlussendlich auch zu 
realisieren.	 Hinzu	 kommen	 mittlerweile	 die	 immer	 knap-
per	 werdenden	 finanziellen	 und	 personellen	 Ressourcen,	
sodass die Umsetzung und damit die Schließung von 
Netzlücken in immer weitere Ferne rückt. Daher bedarf es 
eines	Wandels	im	Planungs-	und	Umsetzungsprozess	von	
Fuß- und Radverkehrsinfrastrukturen. Die Schließung von 
Netzlücken muss in den Fokus gerückt werden, und zwar 
mit möglichst einfachen und schnell realisierbaren Maß-
nahmen. 

1.1 Einführung

1 Einleitung

1
1.1
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1.1Schnell oder gut? 

Die	Begriffe	„schnell“	und	„gut“	werden	häufig	als	Wider-
spruch	angesehen.	Was	schnell	und	dann	auch	noch	ein-
fach umzusetzen sein soll, das kann nicht gut sein! Dieser 
pauschale	Widerspruch	lässt	sich	auf	die	Realisierung	von	
Infrastruktur für den Fuß- und Radverkehr nur dann über-
tragen, wenn diese nicht auf einer überlegten Planung be-
ruht. Daher basieren die in diesem Leitfaden dargestellten 
Maßnahmen	immer	auf	einer	planerisch	soliden	Grundla-
ge, die die Verbesserung der Sicherheit für den Fuß- und 
Radverkehr	als	primäres	Ziel	hat.	

Neben der Verkehrssicherheit sind die vorgestellten Maß-
nahmen	auf	 eine	möglichst	effiziente	Nutzung	der	knap-
pen	 zeitlichen,	 finanziellen	 und	 personellen	 Ressourcen	
ausgelegt. Dies kann bei einzelnen Maßnahmen bedeuten, 
dass	diese	nicht	als	endgültige	bzw.	optimale	Lösung	für	
den Lückenschluss anzusehen sind, sondern vorrangig 
als Übergangslösungen bis zur Realisierung der Wunsch-
lösung. Mit der Übergangslösung soll eine vorgezogene 
Nutzbarkeit der jeweiligen Verbindung erreicht werden, 
auch	wenn	diese	vielleicht	noch	nicht	den	optimal	erreich-
baren	Komfort	für	die	Nutzenden	aufweist.	Allerdings	eig-
net sich ein Großteil der Maßnahmen in der vorgestellten 
oder	zum	Teil	erweiterten	Ausprägung	auch	als	endgülti-
ge	und	optimale	Maßnahme	zur	Schließung	der	jeweiligen	
Netzlücke. 

Was ist mit der Straßenverkehrs-Ordnung? 
Die Straßenverkehrs-Ordnung lässt bei richtiger Auslegung 
nicht	 nur	 einen	 deutlich	 größeren	 Ermessensspielraum	
zu, sondern fordert von den Verantwortlichen darüber 
hinaus auch, dass sie sich aktiv mit den Radverkehrsan-
lagen befassen. Die StVO und die VwV StVO stehen mo-
dernen und sichereren Radnetzen also nicht entgegen, 
sondern	sie	fordern	diese	geradezu.	Auch	diesem	Aspekt	
möchte der vorliegende Leitfaden Rechnung tragen, in-
dem er Maßnahmen umfasst, die diesen Ermessens- 
spielraum	auch	unter	Einbeziehung	der	entsprechend	für	
Nordrhein-Westfalen	(NRW)	gültigen	Erlasse	aufzeigen.	

Kommunikationsmaßnahmen 
Neben	 den	 immer	 knapper	 werdenden	 finanziellen,	 per-
sonellen und zeitlichen Ressourcen scheint auch die Ak-
zeptanz	von	Veränderungen	im	öffentlichen	Raum	immer	
schwieriger zu werden. Dies führt am Ende auch dazu, 
dass	 es	 den	 Entscheidungstragenden	 immer	 häufiger	
schwerfällt,	 entsprechende	 Entscheidungen	 für	 Verän-
derungen hinsichtlich der verkehrlichen Infrastruktur zu 
treffen. Nicht zuletzt deswegen, da mit infrastrukturellen 
Maßnahmen auch immer hohe Aufwendungen und damit 
eine	entsprechende	Irreversibilität	der	Veränderungen	ver-
bunden werden. 

Durch einfach und schnell zu realisierende Maßnahmen, 
die	sich	häufig	mit	geringem	Aufwand	wieder	zurückneh-

men lassen, kann dieses Entscheidungshemmnis mini-
miert werden. Gleichzeitig kann auch den Nutzenden und 
den	 Skeptischen	 durch	 die	 einfach	 und	 schnell	 zu	 reali-
sierenden Maßnahmen deren Nutzen unter Aufwendung 
deutlich geringerer Ressourcen aufgezeigt werden. Somit 
sind die in diesem Leitfaden vorgestellten Maßnahmen im 
weitesten	Sinne	auch	als	Kommunikationsmaßnahmen	zu	
verstehen. 

Ziel des Leitfadens 
Einige	 Kommunen	 haben	 sich	 schon	 auf	 den	 Weg	 ge-
macht und verfolgen diesen Ansatz. Den Planenden geht 
es dabei um die schnelle Realisierung von zusammen-
hängenden Netzen für den Fuß- und Radverkehr, damit die 
Nutzenden immer mehr auch selbst die Erfahrung machen 
können, die eigenen Füße und das Fahrrad als vollwertige, 
sichere und komfortable Fortbewegungsmöglichkeiten zu 
entdecken. Neben dem großen gesundheitlichen Vorteil, 
der mehr eigenständige Bewegung für die einzelnen Men-
schen mit sich bringt, bedeutet die Möglichkeit, mehr zu 
Fuß gehen oder mehr das Fahrrad nutzen zu können, für 
viele Menschen auch eine Erweiterung ihrer Möglichkeiten 
zur sozialen Teilhabe.  

Die AGFS NRW möchte den Wandel im Planungs- und Um-
setzungsprozess	von	Fuß-	und	Radverkehrsinfrastrukturen	
und	damit	die	spürbare	Beschleunigung	der	Verbesserung	
der Rahmenbedingungen für die Nahmobilität aktiv unter-
stützen und fördern. Daher wurde mit dem vorliegenden 
Leitfaden das Thema der schnelleren Realisierung von In-
frastrukturen für die Nahmobilität unter Berücksichtigung 
der	finanziellen,	zeitlichen	und	personellen	Randbedingun-
gen aufgegriffen. Der Leitfaden beschreibt verschiedene 
Anwendungsfälle mit unterschiedlichen Lösungsansätzen 
skizzenhaft, die im Regelfall auf schon realisierten Maß-
nahmen	 und	 Projekten	 in	 den	 Kommunen	 und	 im	 Land	
Nordrhein-Westfalen beruhen.  

Die AGFS NRW möchte diesen Leitfaden als Ergänzung 
zu den bestehenden Regelwerken verstanden wissen. Er 
zeigt auf, dass sich auch mit überschaubarem zeitlichem, 
finanziellem	 und	 personellem	 Aufwand	 sichere,	 komfor-
table und durchgängige Netze für den Fuß- und Radver-
kehr umsetzen und betreiben lassen. Gleichzeitig sieht die 
AGFS NRW diesen Leitfaden nicht als abgeschlossenes 
Dokument an. Es besteht der Wunsch und die Bitte, dass 
sich	 viele	 Verantwortliche	 in	 den	 Kommunen	 dazu	 auf-
gerufen fühlen, die bei ihnen vorhandenen einfachen und 
schnellen Maßnahmen als ergänzende Beiträge der AGFS 
NRW zu melden. Somit kann der Leitfaden stetig fortge-
schrieben	und	durch	weitere	in	der	Praxis	bewährte	Maß-
nahmen ergänzt werden. 
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Bei der Schließung von Lücken im Fuß- und Radverkehrs-
netz sind die Planenden vor Ort sowie die weiteren Ver-
antwortlichen in vielen Fällen auf individuelle Lösungen 
angewiesen,	 da	 die	 existierenden	 Regelwerke	 häufig	 nur	
schematische Lösungen für einen Idealfall vorgeben, die 
sich	aufgrund	der	spezifischen	Bedingungen	im	Einzelfall	
nicht	 direkt	 umsetzen	 lassen.	 Durch	 die	 knappen	 finan-
ziellen,	personellen	und	zeitlichen	Ressourcen	wird	diese	
Übertragung	 vom	 Idealfall	 auf	 den	 Einzelfall	 häufig	 noch	
erschwert. 

Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel des vorliegenden 
Leitfadens, den Planenden und den weiteren Verantwort-
lichen eine Grundlage an die Hand zu geben, die eine 
Entwicklung von Lösungsansätzen zur Schließung von 
Lücken im Fuß- und Radverkehrsnetz mit dem Fokus auf 
eine ressourcenschonende Realisierung ermöglicht, ohne 
eine eigene, langwierige Recherche in einschlägigen Ver-
öffentlichungen vornehmen zu müssen. Der Leitfaden ist 
als	Loseblattsammlung	konzipiert	und	wird	zukünftig	kon-
tinuierlich fortgeschrieben und ergänzt.  

Im	 folgenden	 Erläuterungstext	 „Rechtliche	 Grundlagen“	
werden	in	knapper	Form	die	rechtlichen	Rahmenbedingun-
gen und die technischen Regelwerke dargelegt.

Nach der Einleitung folgen die Bestandteile „Hinweise zur 
Planung“ sowie die „Datenblätter“ zu streckenbezogenen 
und	zu	punktuellen	Maßnahmen.

Im	 Erläuterungstext	 „Hinweise	 zur	 Planung“	 werden	 in	
knapper	Form	die	Planungsgrundlagen	der	anschließend	
dargestellten	 Maßnahmen	 dargelegt.	 Dieser	 Text	 sollte	
grundsätzlich als Erstes gelesen werden. 

Die „Datenblätter“ sind für alle Maßnahmen gleichartig 
aufgebaut und umfassen eine stichwortartige Beschrei-
bung	 der	 Maßnahme,	 eine	 Prinzipskizze	 und	 ggf.	 Fotos	
von	Beispielen	aus	der	Praxis.	Einige	Lösungsvorschläge	
sind um besondere Hinweise ergänzt. In der stichwort-
artigen	Beschreibung	und	der	Prinzipskizze	in	den	Daten-
blättern sind im Regelfall die wesentlichen technischen 
Daten und möglichen Anwendungsbereiche enthalten. Sie 
sind somit schnell und leicht für die Planenden erfassbar, 
jedoch	sind	diese	Informationen	auf	die	für	eine	konzep-
tionelle	 Planung	 oder	 Vorplanung	 notwendige	 Detailtiefe	
reduziert. 

Die konkrete Maßnahme muss individuell der jeweiligen 
Örtlichkeit	 angepasst	 werden.	 Die	 Anwendung	 des	 vor-
liegenden	 Leitfadens	 ist	 kein	 Ersatz	 für	 eine	 qualifizierte	
Fachplanung.	Sie	soll	ausschließlich	dazu	dienen,	eine	ers-
te	Planungsempfehlung	für	die	Gestaltung	der	Schließung	
einer Lücke im Fuß- oder Radverkehrsnetz zu erarbeiten. 

Als Ergänzung zu diesem Leitfaden sind die „Querungs-
stellen für die Nahmobilität – Leitfaden für den Rad- und 
Fußverkehr“ und der „Leitfaden Fahrradstraßen – Pla-
nungshinweise	für	die	Praxis“	zu	berücksichtigen,	da	diese	
ebenfalls schnell und einfach realisierbare Maßnahmen 
umfassen, auf deren Wiedergabe im Rahmen dieser Veröf-
fentlichung verzichtet wurde. Beide AGFS-Veröffentlichun-
gen sind ebenfalls Bestandteil der Loseblattsammlung. 

Abgerundet wird dieser Leitfaden durch einen Bereich im 
AGFS-Campus,	in	dem	verschiedene	Praxisbeispiele	doku-
mentiert sind. 

1.2 Zum Umgang mit diesem Leitfaden
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Die rechtlichen Grundlagen aller in diesem Leitfaden vor-
gestellten Maßnahmen bilden die Straßenverkehrs-Ord-
nung	(StVO)	und	die	Allgemeine	Verwaltungsvorschrift	zur	
Straßenverkehrs-Ordnung	(VwV-StVO).	

Bei der Erarbeitung des Leitfadens fand die Straßenver-
kehrs-Ordnung vom 6. März 2013, die zuletzt durch Arti-
kel	2	der	Verordnung	vom	28.	August	2023	(BGBl.	2023	I	
Nr.	236)	geändert	worden	ist,	Berücksichtigung.	Daneben	
sind die Vorgaben der VwV-StVO vom 26. Januar 2001 in 
der	Fassung	vom	8.	November	2021	(BAnz	AT	15.11.2021	
B1)	eingeflossen.	Darüber	hinaus	fand	eine	Abstimmung	
der wesentlichen Inhalte des Leitfadens mit dem Minis-
terium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes 
NRW	(MUNV)	statt.	

In Bezug auf die technischen Regelwerke wurden die ak-
tuell relevanten Richtlinien der Forschungsgesellschaft für 
das	 Straßen-	 und	 Verkehrswesen	 (FGSV)	 berücksichtigt.	
Dies erfolgte vor allem dann, wenn auf die Regelwerke 
z.B. in den VwV-StVO ausdrücklich Bezug genommen wird 
oder	sie,	wie	z.B.	die	Empfehlungen	für	Radverkehrsanla-
gen	(ERA)	2010	und	die	Richtlinien	für	Lichtsignalanlagen	
(RiLSA)	2015,	auch	noch	durch	einen	speziellen	Erlass	des	
Landes NRW eingeführt wurden. 

Darüber hinaus wurden weitere Fachliteratur, gerichtliche 
Entscheidungen und die Ergebnisse der sogenannten 
„Verkehrsingenieurbesprechung“	 im	 Land	 NRW	 bei	 der	
Ausgestaltung des Leitfadens mit einbezogen. 

Die Ausführungen in diesem Leitfaden und die dargestell-
ten Lösungsmöglichkeiten in den Datenblättern dienen 
ausschließlich der Entwicklung erster Lösungsansätze 
für eine sichere und komfortable Gestaltung von Lücken-
schlüssen im Fuß- und Radverkehrsnetz. Die Anwendung 
des	vorliegenden	Leitfadens	ist	kein	Ersatz	für	eine	qualifi-
zierte	Fachplanung.	Diese	hat	u.a.	auf	den	nachfolgenden	
Grundlagen zu erfolgen: 

• StVO	–	Straßenverkehrs-Ordnung	(2023)	
• VwV-StVO – Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 

Straßenverkehrs-Ordnung	(2021)	
• E-Klima	–	Empfehlungen	zur	Anwendung	und	Weiter-

entwicklung von FGSV-Veröffentlichungen im Bereich 
Verkehr	zur	Erreichung	von	Klimaschutzzielen	(2022)

• RIN	–	Richtlinien	zur	integrierten	Netzgestaltung	(2008)	
• RASt	06	–	Ad-hoc-Arbeitspapier	Ergänzende	Hand-

lungsanleitungen	zur	Anwendung	der	RASt	06	(2024)	
• RASt 06 – Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 

(2006)	
• RAL – Richtlinien für die Anlage von Landstraßen 

(2013)	
• ERA	–	Empfehlungen	für	Radverkehrsanlagen	(2010)	
• EFA	–	Empfehlungen	für	Fußgängerverkehrsanlagen	

(2002)	
• RiLSA	–	Richtlinien	für	Lichtsignalanlagen	(2015)	
• H EBRA – Hinweise zur einheitlichen Bewertung von 

Radverkehrsanlagen	(2021)	
• RMS 1 – Richtlinien für die Markierung von Straßen 

(1993)	
• RMS 2 – Richtlinien für die Markierung von Straßen 

(1989)	
• M LV – Merkblatt für die Wahl der lichttechnischen 

Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen	(2011)	

• H RSV – Hinweise zu Radschnellverbindungen und 
Radvorrangrouten	(2021)	

• H BVA – Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen 
(2011)	

• HAV – Hinweise für das Anbringen von Verkehrszei-
chen	und	Verkehrseinrichtungen	(2014)	

• DIN 67523 – Beleuchtung von Fußgängerüberwegen 
mit	Zusatzbeleuchtung	(2010)	

• DIN	13201	–	Straßenbeleuchtung	(Entwurf	2020)	
• DIN	18040-3	(Barrierefreies	Bauen	–	Planungsgrundla-

gen	–	Teil	3:	Öffentlicher	Verkehrs-	und	Freiraum)	
• Leitfaden 2012. Barrierefreiheit im Straßenraum, ver-

öffentlicht von Straßen.NRW 
• Radschnellverbindungen in NRW – Leitfaden für Pla-

nung,	Bau	und	Betrieb	(2020)	

Die zuvor genannten Grundlagen unterliegen in unter-
schiedlichen Abständen einer Aktualisierung oder Überar-
beitung. Daher ist vor Anwendung der Grundlagen immer 
auf	die	Überprüfung	des	aktuellen	Standes	zu	achten.	 In	
den nachfolgenden Ausführungen sind wesentliche As-
pekte	der	genannten	Grundlagen	bei	Bedarf	kurz	zusam-
mengestellt.

1.3 Rechtliche Grundlagen 
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Voraussetzung	 für	 die	 Identifikation	 von	 Netzlücken	 und	
damit für die Anwendung der in diesem Leitfaden vorge-
stellten Maßnahmen sollte die vorhandene Planung eines 
Fuß-	 bzw.	 Radverkehrsnetzes	 sein.	 Diese	 Netzplanung	
sollte auf der Methodik der „Richtlinien für integrierte 
Netzplanung“	 (RIN)	 und	 auf	 den	 „Empfehlungen	 für	 Rad-
verkehrsanlagen“	(ERA)	basieren.		

Für den Radverkehr sollten unterschiedliche Netzhierar-
chien	 für	 die	 Hauptverbindungen,	 die	 Basisverbindungen	
und die Erschließung vorliegen. Mittels einer Bestands-
analyse sind darauf aufbauend mögliche Netzlücken im 
Netz	der	Hauptverbindungen	und	im	Netz	der	Basisverbin-
dungen	zu	identifizieren.	Netzlücken	können	neben	Wege-
lücken	 (fehlende	 Verbindungen)	 auch	 Straßenabschnitte	
sein, die kein – aufgrund der verkehrlichen Rahmenbedin-
gungen eigentlich notwendiges – Radverkehrsführungs-

angebot	 aufweisen.	 Vor	 dem	 Hintergrund	 der	 knappen	
Kapazitäten	sollte	sich	bei	der	Ableitung	und	Umsetzung	
von	 Maßnahmen	 prioritär	 auf	 das	 Netz	 der	 Hauptverbin-
dungen fokussiert werden. 

Für den Fußverkehr sollten möglichst Überlegungen zu 
Hauptfußwegen	 bzw.	 Hauptfußwegeachsen	 vorliegen.	
Eine	 prioritäre	 Umsetzung	 von	 Maßnahmen	 kann	 sich	
aber	 auch	 auf	 klar	 definierte	 Bereiche	 beziehen,	 die	 eine	
hohe Fußverkehrsdichte oder eine besondere Aufent-
haltsfunktion	besitzen	(z.B.	Quartier	mit	hoher	Dichte	und	
Mischnutzung,	Schulumfeld	etc.).	

Aufgrund	der	unterschiedlichen	Anforderungen	der	Haupt-
zielgruppen	 eignen	 sich	 die	 in	 diesem	 Leitfaden	 darge-
stellten Maßnahmen weniger für den Freizeitverkehr, son-
dern vorrangig für den Alltagsverkehr. 

2.1 Grundsätze der Planung 

2 Hinweise zur Planung 
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Verkehrsversuche	 sind	 auf	 Basis	 der	 Erprobungsklausel	
des § 45 Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 StVO möglich. Für Ver-
kehrsversuche	 zur	 Erprobung	 geplanter	 verkehrssichern-
der oder verkehrsregelnder Maßnahmen ist gemäß § 45 
Absatz 9 Satz 4 Nr. 7 StVO der Nachweis der besonderen 
bzw.	qualifizierten	Gefahrenlage	nach	§	45	Absatz	9	Satz	3	 
StVO nicht erforderlich.  

Die Generalklausel des § 45 Absatz 1 Satz 1 StVO sowie 
die konkretisierende Maßgabe des § 45 Absatz 9 Satz 1 
StVO gelten aber sehr wohl, sodass für die Anordnung 
von Verkehrsversuchen eine „einfache“ oder eine „konkre-
te“ Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs 
vorliegen muss. Und auch das zwingende Erfordernis der 
Anordnung aufgrund der besonderen Umstände ist nach-
zuweisen. 

Die Durchführung darf nur auf Basis der straßenverkehrs-
rechtlichen Vorschriften, insbesondere der bekannten Ver-
kehrszeichen und -einrichtungen erfolgen. 

Im Interesse der Übertragbarkeit und der Nachhaltigkeit 
ist	eine	konkrete	Rahmenplanung	für	die	Durchführung	zu	
erstellen. Dazu gehören mindestens die Beschreibung der 
Ziele und der Versuchsanordnung sowie die umfassende 
Analyse der Wirkungsweise der Maßnahmen auf das Fahr-
verhalten, die Verkehrsabläufe und die Verkehrssicherheit 
unter besonderer Berücksichtigung der Unfallentwicklung 
im Vorher-nachher-Vergleich.  

Die Maßnahmen und die Versuchsanordnung müssen a 
priori	notwendig	und	geeignet	sein,	um	die	Voraussetzun-
gen für eine dauerhafte und übertragbare Lösung zu er-
gründen. 

Dem	 Charakter	 eines	 Versuches	 entsprechend,	 ist	 eine	
zeitlich	 begrenzte	 Erprobung	 zulässig,	 die	 i.d.R.	 ein	 Jahr	
nicht überschreiten sollte. 

Nach Abschluss des Verkehrsversuches ist grundsätzlich 
der	ursprüngliche	verkehrliche	Zustand	wieder	herzustel-
len, indem die Versuchseinrichtung zu beseitigen ist. 

Zeigt der Verkehrsversuch, dass die Maßnahmen zielfüh-
rend sind, und sollen diese anschließend in einen Dauer-
zustand überführt werden, so kann auf die Beseitigung der 
Versuchsanordnung zunächst so lange verzichtet werden, 
bis eine dauerhafte Anordnung vorliegt. Dazu kann eine 
befristete Anordnung zur Beibehaltung der Maßnahmen, 
z.B.	gelbe	Markierung,	ausgesprochen	werden.	

Allerdings wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
schon diese Anordnung und nachfolgend auch die dauer-
hafte Anordnung dann nicht mehr unter Bezugnahme auf 
§ 45 Absatz 9 Satz 4 Nr. 7 erfolgen können und demzu-
folge z.B. bei der Anordnung eines Verkehrsverbotes die 
Vorgaben des § 45 Absatz 9 Satz 3 ohne Ausnahme zu 
beachten sind. 

Verkehrsversuche dürfen grundsätzlich nur Maßnahmen 
umfassen, die mit dem geltenden Straßenverkehrsrecht 
im Einklang stehen und somit ohnehin angeordnet werden 
dürften.

Verkehrsversuche mit Maßnahmen, die nicht durch das 
geltende Straßenverkehrsrecht gedeckt sind, sind der 
Obersten Straßenverkehrsbehörde des Landes NRW auf 
dem Dienstweg mit der Bitte um Genehmigung vorzu-
legen. Ggf. ist eine Versuchsverordnung durch den Bund 
erforderlich.

2.2 Verkehrsversuch
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Beschränkungen	des	fließenden	Verkehrs,	z.B.	Geschwin-
digkeitsbeschränkungen, dürfen gemäß § 45 Absatz 9 
Satz 3 StVO nur angeordnet werden, wenn eine besondere 
Gefahrenlage besteht. Daher bedarf es grundsätzlich einer 
Einzelfallprüfung	für	den	entsprechenden	Verkehrsraum.	

Diese folgt grundsätzlich dem Vorgehen bei einem Be-
standsaudit	gemäß	RSAS	2019	(Richtlinien	für	das	Sicher-
heitsaudit	von	Straßen):

I. Welche Führungsform des Radverkehrs besteht in dem 
betrachteten Verkehrsraum? 

II. Welche Führungsform des Radverkehrs wäre nach den 
aktuellen technischen Regelwerken, hier im Wesentli-
chen nach den ERA 2010, erforderlich, um den Radver-
kehr sicher zu führen? 

III. Sind der Bestand und die Ausführungen der ERA nicht 
deckungsgleich,	ist	zu	prüfen,	ob	aus	diesem	Grund	ein	
Verkehrssicherheitsdefizit	vorliegt	 und	 ob	 aus	 diesem	
Defizit	eine	Gefahrenlage	gemäß	§	45	Absatz	9	Satz	3	
entsteht. 

Bei	den	ersten	drei	Schritten	des	Prüfprozesses	sind	die	
Belange	aller	Gruppen	von	Verkehrsteilnehmenden	zu	be-
rücksichtigen, insbesondere auch die des Fußverkehrs, 
u.a. bei der Anordnung einer gemeinsamen Führung mit 
dem Radverkehr. Es wird allerdings ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass die Beurteilung auch berücksichtigen 
soll, dass der motorisierte Verkehr in der überwiegenden 
Anzahl	 der	 Fälle	 der	 Unfallverursacher	 ist.	 Entsprechend	
sind	dann	die	weiteren	Schritte	des	Prüfprozesses	durch-
zuführen: 

IV. Wird die Frage aus III. nach einer vorliegenden Gefahr 
verneint, ist diese Prüfung beendet. 

V. Wird die Frage aus III. bejaht, ist die Frage zu beantwor-
ten, ob diese Gefahr durch eine regelwerkskonforme 
Lösung	(RASt,	ERA,	EFA)	beseitigt	werden	kann:

a. Wenn ja, ist zu entscheiden, welche Maßnahmen 
gemäß StVO zwingend erforderlich sind, um diese 
Gefahr für die Übergangszeit bis zur Umsetzung der 
regelwerkskonformen	 Lösung	 (RASt,	 ERA,	 EFA)	 zu	
beseitigen, damit auch bis zur Realisierung ein si-
cherer Betrieb der gesamten Verkehrsanlage für alle 
Gruppen	 von	 Verkehrsteilnehmenden	 sichergestellt	
werden kann.  

b. Wenn nein, ist zu entscheiden, welche Maßnahmen 
gemäß StVO zwingend erforderlich sind, um diese 
Gefahr umgehend zu beseitigen, damit ein sicherer 
Betrieb	der	gesamten	Verkehrsanlage	für	alle	Grup-
pen	von	Verkehrsteilnehmenden	sichergestellt	wird.	

Zu den möglicherweise zu ergreifenden Maßnahmen sind 
folgende Punkte zu berücksichtigen: 

• Die Randbedingungen des Einsatzes einer Radver-
kehrsführung	(ERA	2010)	können	im	Einzelfall	verän-
dert	werden,	um	die	Gefahr	zu	beseitigen	(bspw.	durch	
Reduzierung	der	Kfz-Verkehrsbelastung,	Anpassung	
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, Überholverbot 
für	einspurige	Fahrzeuge).	

• Das Element eines Überholverbotes durch Zeichen 
277.1	StVO	findet	sich	nicht	in	den	ERA	2010,	denn	
dieses	Verkehrszeichen	wurde	erst	später	in	die	StVO	
aufgenommen. Ein solches Überholverbot kann aber 
selbstverständlich auch eine geeignete Maßnahme auf 
Grundlage einer Einzelfallentscheidung sein. 

Über die Anordnung von Verkehrszeichen und Markierun-
gen entscheiden die örtlich zuständigen Straßenverkehrs-
behörden	im	Rahmen	ihres	pflichtgemäßen	Ermessens	im	
Einzelfall und unter Berücksichtigung der besonderen ört-
lichen und verkehrlichen Gegebenheiten.

2.3	 Beschränkungen	des	fließenden	(Kfz-)Verkehrs
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2.3Beschränkungen des fließenden Verkehrs – § 45 Absatz 9 Satz 3 StVO 

Beschränkungen des fließenden Verkehrs dürfen nur angeordnet werden,  
wenn eine besondere Gefahrenlage besteht. 

Einzelfallprüfung
Ergibt die Analyse des Verkehrsraumes, dass eine besondere Radverkehrsanlage erforderlich ist,  

diese	aber	nicht	vorhanden	ist,	ist	folgender	Prüfprozess	durchzuführen:	

Besteht eine besondere Gefahrenlage? 

JA

I. Welche Führungsform des Radverkehrs besteht in dem betrachteten Verkehrsraum? 

II. Welche Führungsform des Radverkehrs wäre nach den aktuellen technischen  
Regelwerken, hier im Wesentlichen nach den ERA 2010, Tabelle 8 sowie Bilder 7 und 8,  

erforderlich, um den Radverkehr sicher zu führen? 

III. Sind der Bestand und die Ausführungen der ERA nicht deckungsgleich, ist zu prüfen,  
ob aus diesem Grund ein Verkehrssicherheitsdefizit vorliegt  

und ob aus diesem Defizit eine besondere Gefahrenlage gemäß § 45 Absatz 9 Satz 3 entsteht. 

Kann	diese	besondere	Gefahrenlage	durch		
eine ERA-konforme Lösung beseitigt werden?  

Es ist zu entscheiden, welche 
Maßnahmen gemäß StVO zwingend 
erforderlich sind, um diese Gefahr 

für die Übergangszeit bis zur 
Umsetzung der ERA-Lösungen 

zu beseitigen, damit bis zur 
Realisierung ein sicherer Betrieb 
der gesamten Verkehrsanlage 

für alle Gruppen von Verkehrsteil-
nehmenden sichergestellt wird. 

JA

Es ist zu entscheiden, welche 
Maßnahmen gemäß StVO 

zwingend erforderlich sind, um 
diese Gefahr umgehend zu be-

seitigen, damit ein sicherer Betrieb 
der gesamten Verkehrsanlage für 

alle Gruppen von Verkehrsteil-
nehmenden sichergestellt 

werden kann. 

NEIN

NEIN

Prüfung ist 
beendet .
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Zur Sicherstellung der Teilnahmemöglichkeiten aller Men-
schen am öffentlichen Leben sind Verkehrsinfrastrukturen 
zwingend barrierefrei zu gestalten. Dies gilt auch für Maß-
nahmen, die nur als Übergangslösung bis zur Realisierung 
der endgültigen Lösung vorgesehen sind. Dabei sind die 
Nivellierung	(u.a.	Berollbarkeit	durch	Absenkung	der	Bord-
steine	oder	über	Rampen)	sowie	die	Zonierung,	Linierung	
und	Kontrastierung	zu	gewährleisten.	Dies	betrifft	u.a.	die	
Sicherheit,	 Auffindbarkeit	 und	 Nutzbarkeit	 für	 blinde	 und	
sehbehinderte	Menschen	durch	taktile,	optische	und	akus-
tische	Elemente	(Zwei-Sinne-Prinzip).	

Die barrierefreie Gestaltung der jeweiligen Maßnahme ge-
hört	 in	den	Bereich	der	Detailplanung	und	wird	 daher	 im	
vorliegenden Leitfaden nicht vertieft. Hier sei u.a. auf die 
Hinweise	für	barrierefreie	Verkehrsanlagen	(H	BVA	–	Aus-
gabe	 2011)	 der	 FGSV	 und	 auf	 den	 Leitfaden	 2012.	 Bar-
rierefreiheit im Straßenraum, veröffentlicht von Straßen.
NRW, verwiesen. Dennoch sind die Grundsätze der Bar- 
rierefreiheit	schon	im	Zuge	der	Vorplanung	mitzudenken.	

2.4 Barrierefreiheit
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Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden an Querungs-
stellen,	Einmündungen	und	Knotenpunkten	ist	wesentlich	
von den Sichtbeziehungen abhängig. Dies gilt insbesondere  
für den Fuß- und Radverkehr. Durch gegenseitiges Sehen 
und Erkennen der Verkehrsteilnehmenden kann das Ver-
halten des anderen Verkehrsteilnehmenden besser ab-
geschätzt werden, was zur Vermeidung von gefährlichen 
Situationen führen kann. Insbesondere Sichtbehinderun-
gen	durch	Aufbauten,	parkende	Fahrzeuge	und	Bewuchs	
müssen ausgeschlossen werden, da diese eine der häu-
figsten	Ursachen	für	Unfälle	an	Querungsstellen	und	Ein-
mündungen sind. 

In	 den	 Richtlinien	 für	 die	 Anlage	 von	 Stadtstraßen	 (RASt	
06)	sind	Anforderungen	für	Sichtfelder	 in	Kreuzungsstel-
len und Querungsanlagen des Fußverkehrs dargestellt. 
Entsprechend	müssen	an	Knotenpunkten,	Rad-	bzw.	Geh-
wegüberfahrten	und	Überquerungsstellen	für	wartepflich-
tige	 Kraftfahrende,	 Radfahrende	 und	 zu	 Fuß	 Gehende	
Mindestsichtfelder zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe von 
ständigen	 Sichthindernissen,	 parkenden	 Kraftfahrzeugen	
und sichtbehinderndem Bewuchs frei gehalten werden. 

Daher	ist	bei	der	Überprüfung	und	Planung	von	Maßnah-
men besondere Sorgfalt auf die großzügige Freihaltung 
der Sichtfelder zu legen. Insbesondere ist darauf zu ach-
ten,	 dass	 es	 in	 der	 Wachstumsphase	 des	 Straßengrüns	
nicht zeitweise zu Sichtbehinderungen kommt. Damit die 
Verkehrsteilnehmenden ihre Aufmerksamkeit auf den Ver-
kehr	 richten,	 sollten	 zusätzlich	 auch	 optische	 Ablenkun-
gen	 im	 Umfeld	 der	 Verkehrsflächen	 vermieden	 werden.	
Sollten die erforderlichen Sichtweiten nicht eingehalten 
werden können, ist auch bei Übergangslösungen zwin-
gend	zu	prüfen,	ob	diese	durch	flankierende	Maßnahmen	
(z.B.	 Haltverbot,	 Geschwindigkeitsreduzierung)	 zu	 errei-
chen sind, ansonsten sind andere Maßnahmen zu wählen. 

Weiterhin ist zu beachten, dass die Längsneigung der Gra-
diente	 ebenfalls	 Einfluss	 auf	 die	 Sichtbeziehungen	 hat.	
Dabei	 begründet	 positive	 Längsneigung	 (Steigung)	 eine	
verminderte	 erforderliche	 Sichtweite	 und	 negative	 (Ge-
fälle)	eine	erhöhte	erforderliche	Sichtweite.	Eng	gekoppelt	
an die Sichtweitenentscheidung durch die Längsneigung 
ist die Betrachtung der zulässigen Höchstgeschwindig-
keit,	 die	 erheblichen	 Einfluss	 auf	 die	 Sichtbeziehungen	
hat. Höhere Einbauten, Abstellmöglichkeiten von Pkw und 
die	 Ausbildung	 von	 hochgewachsenen	 Grünflächen	 soll-
ten also mit einer Reduzierung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit einhergehen. 

2.5 Sichtfelder
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Fahrbahnmarkierungen und Beschilderungen sind Be-
standteile der in diesem Leitfaden vorgestellten Maßnah-
men und mit diesen untrennbar verbunden. Sie erfüllen 
drei Funktionen: 

• Erkennbarkeit der Verkehrsanlage 
• Darstellung der Funktionsweise der Verkehrsanlage 
• Verkehrsrechtliche	Regelung	(Verkehrszeichen	im	

Sinne	der	StVO)	

Einerseits sollte der Einsatz von Verkehrszeichen zurück-
haltend erfolgen, andererseits muss eine Verkehrsanlage 
klar erkennbar und bezüglich der rechtlichen Regelungen 
eindeutig sein. Die Anordnung bestimmter Verkehrszei-
chen ist vielfach auch straßenverkehrsrechtlich zwingend 
vorgeschrieben. 

In	 den	 hier	 vorliegenden	 Prinzipskizzen	 und	 Datenblät-
tern sind nur die für die Funktion der Maßnahme in ihrem 
unmittelbaren Umfeld erforderlichen Markierungen und 
Schilder	dargestellt;	die	übrigen	Verkehrszeichen	(z.B.	Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen,	 Radwegbenutzungspflicht	
etc.)	werden	nicht	abgebildet.	Die	Prinzipskizzen	ersetzen	
also ausdrücklich nicht die Beschilderungs- und Markie-
rungsplanung	im	Einzelfall.	In	jedem	Falle	muss	sorgfältig	
geprüft	werden,	inwieweit	Anpassungen	der	dargestellten	
Beschilderungen und Markierungen an die jeweilige ört- 
liche Situation erforderlich sind. 

Ebenso	 können	 die	 Aufstellpositionen	 der	 Verkehrszei-
chen nur vor Ort ermittelt werden. Dabei geht es darum, so-
wohl die Erkennbarkeit der Schilder zu allen Jahreszeiten 
(Vegetation	beachten)	zu	sichern	als	auch	zu	verhindern,	
dass Schilder die Sicht auf Verkehrsteilnehmende ver-

sperren.	Zum	Beispiel	können	Kinder	von	Warnbaken	u.U.	
komplett	verdeckt	werden.	Die	Grundlage	für	die	Planung	
der Markierung und der Beschilderung sind die einschlägi-
gen Regelwerke mit den Richtlinien für die Markierung von 
Straßen	(RMS)	und	den	Hinweisen	für	das	Anbringen	von	
Verkehrszeichen	und	Verkehrseinrichtungen	(HAV)	in	der	
jeweils aktuellen Fassung. 

Um die Erkennbarkeit der Querungsstellen bei Dunkelheit 
sicherzustellen,	empfiehlt	sich	grundsätzlich	die	Verwen-
dung	von	Verkehrszeichen	mit	Reflexfolien	der	Leistungs-
klasse	 RA3,	 die	 teilweise	 sogar	 vorgeschrieben	 ist	 (vgl.	
Merkblatt für die Wahl der lichttechnischen Leistungsklas-
se von vertikalen Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen	[M	LV	2011]).	

Besonders für die Maßnahmen, die als Übergangslösung 
in	 Betracht	 kommen,	 wird	 empfohlen,	 Schilderpfosten	
nicht	direkt	in	Fundamente	zu	setzen,	sondern	in	Klemm-
hülsen.	Damit	können	die	Herstellungs-	und	späteren	Um-
baukosten ggf. deutlich reduziert werden. 

Gut aufgebrachte Markierungen werden – im Gegensatz 
zu Schildern – von den Verkehrsteilnehmenden weitge-
hend	intuitiv	wahrgenommen	und	sind	daher	in	der	prakti-
schen Wirkung oft wichtiger als Schilder. Insofern kommt 
einer sorgfältigen Ausführung von Markierungen große 
Bedeutung zu. 

Über die Anordnung von Verkehrszeichen und Markierun-
gen entscheiden die örtlich zuständigen Straßenverkehrs-
behörden	im	Rahmen	ihres	pflichtgemäßen	Ermessens	im	
Einzelfall und unter Berücksichtigung der besonderen ört-
lichen und verkehrlichen Gegebenheiten.

2.6 Markierung und Beschilderung 
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Die Umsetzung von einfach und schnell zu realisierenden 
Maßnahmen	hat	in	kommunikativer	Hinsicht	sowohl	posi-
tive	als	auch	negative	Aspekte.	Die	Begriffe	„einfach“	und	
„schnell“ sind vor dem Hintergrund der Umsetzung von 
Maßnahmen	 zunächst	 grundsätzlich	 positiv	 belegt.	 Man	
erkennt zeitnah eine Veränderung und diese wurde dar-
über hinaus auch noch ohne großen Aufwand realisiert. 
Beides	wird	von	einem	Großteil	der	Menschen	positiv	be-
wertet. Bei Infrastrukturmaßnahmen wecken die Begriffe 
„schnell“ und „einfach“ bei vielen Menschen allerdings 
eine negative Assoziation: „Jetzt wurde mal eben schnell 
eine Billiglösung gemacht.“ Dies liegt u.a. daran, dass ge-
rade bei der Verkehrsinfrastruktur in der Vergangenheit 
sehr	 häufig	 aufwendige	 Maßnahmen	 als	 das	 anzustre-
bende	 Ziel	 galten.	 Dadurch	 kann	 die	 Akzeptanz	 dieser	
Maßnahmen	in	der	Bürgerschaft	und	bei	den	politischen	
Entscheidungstragenden schwinden. Daher ist es sinnvoll, 
die Strategie der Umsetzung von schnellen und einfachen 
Maßnahmen sowie ggf. auch noch deren Status als Über-
gangslösungen umfassend kommunikativ zu begleiten. 

Darüber hinaus bietet die Strategie der Realisierung ein-
facher und schneller Maßnahmen jedoch auch eine große 
Chance, um gerade in strittigen Planungsfällen schneller 
voranzukommen. Durch ihre Eigenschaften, dass sie im 
Regelfall	mit	einem	geringen	finanziellen	Aufwand	verbun-
den sind und viele von ihnen auch mit geringem Aufwand 
wieder zurückzubauen sind, eignen sich diese Maßnah-
men	 ganz	 besonders	 auch	 selbst	 als	 Kommunikations-
maßnahmen.  

2.7 Kommunikation
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3  Datenblätter  
zu	streckenbezogenen	Maßnahmen
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Anwendung 
 
 
 
 
 

Planungsvorgabe / Ausführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßnahmen 
 
 

Wesentliche verkehrs- 
rechtliche Grundlagen 

Wesentliche  
Planungsgrundlagen 

Bemerkungen 
 
 
 
 

SM 01 Piktogrammkette
Lage: Innerorts oder außerorts

• Anlage von gesonderten Radverkehrsanlagen oder Schutzstreifen nicht 
möglich

• Vor	allem	Hauptnetz	des	Radverkehrs	und/oder	des	Kfz-Verkehrs
• Engstellen	im	Haupt-	und	Nebennetz	des	Radverkehrs
• Im	Zuge	der		Aufhebung	der	Benutzungspflicht	fahrbahnbegleitender	

Radwege 

• Markierung	von	Fahrradpiktogrammen	(Radverkehr-Sinnbilder	gemäß	 
§	39	Absatz	7	StVO	auf	der	Fahrbahn)

• Keine	ergänzenden	Pfeilmarkierungen,	Winkelpfeile	(„Sharrows“)	o.Ä.
• Abmessung der Radverkehr-Sinnbilder richtet sich nach den Richtlinien 

für	die	Markierung	von	Straßen	(RMS)	in	der	aktuellen	Fassung
• Abstand der Sinnbilder zueinander in der Regel Längsrichtung zwischen 

25 und 50 m
• Die Aufbringung der Sinnbilder erfolgt im Bereich des rechten Fahrbahn-

randes. Dabei ist ein Abstand von ca. 0,75 m zum Fahrbahnrand und ein 
Abstand	von	ca.	1,00	m	zu	Längsparkständen	einzuhalten

• Bei Erstaufbringung von Piktogrammketten wird eine begleitende  
Öffentlichkeitsarbeit	empfohlen 

• Markierung
• Ggf. Ordnung des ruhenden Verkehrs
• Begleitende	Öffentlichkeitsarbeit	(empfohlen) 

• StVO, VwV-StVO, Erlass VII C 4 – 58.90.10 des Ministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr des Landes NRW vom 25. Januar 2023 

• ERA, RASt, RMS 
 

• Durch	die	Aufbringung	von	Piktogrammketten	darf	eine	separate	Rad-
verkehrsführung nicht ersetzt oder deren Herstellung verzögert werden

• Dürfen	nicht	in	Tempo-30-Zonen,	Tempo-20-Zonen	oder	in	verkehrsbe-
ruhigten Bereichen eingesetzt werden

• Dürfen in Fahrradstraßen und Fahrradzonen zum Einsatz kommen

3
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Foto: Christian Eckert, IGS mbH Foto: Christian Eckert, IGS mbH

SM 01
Prinzipskizze	(nicht	maßstäblich),
an	die	Örtlichkeit	anzupassen

3
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Anwendung 
 
 

Planungsvorgabe / Ausführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßnahmen 
 
 

Wesentliche verkehrs- 
rechtliche Grundlagen 

Wesentliche  
Planungsgrundlagen 

Bemerkungen 
 
 
 
 

SM 02A Neuaufteilung des Fahrbahnquerschnitts  
zur Einrichtung einer Radverkehrsanlage  
mit Trennelementen
Lage: Innerorts 

• Hauptverkehrsstraße	drei-	bis	vierstreifig
• Keine	geeignete	Radverkehrsführung	im	Straßenquerschnitt	vorhanden
• Hauptnetz	des	Radverkehrs 

• Je einzurichtender Fahrtrichtung einer Radverkehrsanlage müssen 
mindestens zwei Fahrstreifen oder ein Parkstreifen am Fahrbahnrand 
vorhanden sein

• Umwandlung eines Fahrstreifens oder eines Parkstreifens am Fahr-
bahnrand	pro	Fahrtrichtung	in	eine	Radverkehrsanlage	auf	Fahrbahn-
niveau

• Installation von Trennelementen zwischen Fahrbahn und Radverkehrs-
anlage

• Markierungen	(beidseitig	der	Trennelemente	mit	Breitstrich,	 
Zeichen	295)

• Breite der Radverkehrsanlage möglichst so wählen, dass Überholvor-
gänge auch unter Beteiligung von Lastenrädern oder Fahrrädern mit 
Anhängern möglich sind

• Wenn	wegen	örtlicher	Gegebenheiten	(Flächenverfügbarkeit,	Verkehrs-
mengen	etc.)	anders	nicht	möglich,	ist	eine	asymmetrische	Radver-
kehrsführung möglich, Anwendung der Maßnahme auch nur für eine 
Fahrtrichtung

• Anordnung	von	Zeichen	237	(Radweg)
• Bei Einrichtung einer Radverkehrsanlage mit Trennelementen wird eine 

begleitende	Öffentlichkeitsarbeit	empfohlen 

• Anpassung	der	Fahrbahnmarkierungen
• Installation von Trennelementen
• Begleitende	Öffentlichkeitsarbeit	(empfohlen) 

• StVO, VwV-StVO 
 

• ERA,	RASt,	RMS,	bei	Knotenpunkten	zusätzlich	RiLSA 
 

• Gelbe	Trennelemente	und	Markierungen	sind	nur	bei	temporären	Maß-
nahmen	wie	z.B.	bei	Verkehrsversuchen	zulässig	(vgl.	hierzu	die	Hin- 
weise	zu	Verkehrsversuchen	in	Abschnitt	2.2)

• Rücksprache	mit	Rettungsdiensten	(Feuerwehr	etc.)	bei	Installation	von	
Trennelementen notwendig
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Foto: Stadt Minden Foto: Stadt Mönchengladbach

SM 02A
Prinzipskizze	(nicht	maßstäblich),
an	die	Örtlichkeit	anzupassen
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Anwendung 
 
 

Planungsvorgabe / Ausführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßnahmen 
 

Wesentliche verkehrs- 
rechtliche Grundlagen 

Wesentliche  
Planungsgrundlagen 

Bemerkungen 
 
 
 
 

SM 02B Neuaufteilung des Fahrbahnquerschnitts  
zur Einrichtung einer Radverkehrsanlage  
ohne Trennelemente
Lage: Innerorts 

• Hauptverkehrsstraße	drei-	bis	vierstreifig
• Keine	geeignete	Radverkehrsführung	im	Straßenquerschnitt	vorhanden
• Hauptnetz	des	Radverkehrs 

• Je einzurichtender Fahrtrichtung einer Radverkehrsanlage müssen 
mindestens zwei Fahrstreifen oder ein Parkstreifen am Fahrbahnrand 
vorhanden sein

• Umwandlung eines Fahrstreifens oder eines Parkstreifens am Fahr-
bahnrand	pro	Fahrtrichtung	in	eine	Radverkehrsanlage	auf	Fahrbahn-
niveau

• Markierung	von	Zeichen	295	(Breitstrich)
• Breite der Radverkehrsanlage möglichst so wählen, dass Überholvor-

gänge auch unter Beteiligung von Lastenrädern oder Fahrrädern mit 
Anhängern möglich sind

• Wenn	wegen	örtlicher	Gegebenheiten	(Flächenverfügbarkeit,	Verkehrs-
mengen	etc.)	anders	nicht	möglich,	ist	eine	asymmetrische	Radver-
kehrsführung möglich, d.h., die Einrichtung einer Radverkehrsanlage 
erfolgt nur in einer Fahrtrichtung

• Anordnung	von	Zeichen	237	(Radweg)
• Bei Umwandlung eines Fahrstreifens oder eines Parkstreifens am Fahr-

bahnrand in einen Radfahrstreifen wird eine begleitende Öffentlichkeits-
arbeit	empfohlen 

• Anpassung	der	Fahrbahnmarkierungen
• Begleitende	Öffentlichkeitsarbeit	(empfohlen) 

• StVO, VwV-StVO 
 

• ERA,	RASt,	RMS,	bei	Knotenpunkten	zusätzlich	RiLSA 
 

• Gelbe	Markierungen	sind	nur	bei	temporären	Maßnahmen	wie	z.B.	bei	
Verkehrsversuchen	zulässig	(vgl.	hierzu	die	Hinweise	zu	Verkehrsver- 
suchen	in	Abschnitt	2.2)

• Sind Parkstreifen neben dem Radfahrstreifen vorhanden, ist die Einrich-
tung eines Sicherheitstrennstreifens vorzusehen

3
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SM 02B
Prinzipskizze	(nicht	maßstäblich),
an	die	Örtlichkeit	anzupassen

3



E.24   Leitfaden Sofortmaßnahmen – Erstveröffentlichung innerhalb der Loseblattsammlung 05/2024

Anwendung 
 
 

Planungsvorgabe / Ausführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßnahmen 
 
 
 
 
 
 

Wesentliche verkehrs- 
rechtliche Grundlagen 

Wesentliche  
Planungsgrundlagen 
 

Bemerkungen 
 
 
 
 
 
 

SM 03 Ertüchtigung von Wirtschaftswegen
für den Radverkehr
Lage: Außerorts

• Hauptnetz	des	Radverkehrs
• Keine	straßenbegleitende	Führung	im	Zuge	von	Landstraßen	möglich
• Parallele Alternativführung über das Wirtschaftswegenetz möglich 

• Statt einer straßenbegleitenden Führung kann die Nutzung bzw. der 
Ausbau anderer Wege im Nahbereich der Landstraße erfolgen

• Einrichtung oder Verlegung der Fahrradwegweisung auf die Alternativ-
route

• Klärung	der	Baulast	und	der	Eigentumsverhältnisse
• Bei Mitnutzung ggf. Vereinbarungen zum Unterhalt und zur Reinigung 

der Wegeverbindung abschließen
• Ggf. sind Sanierungen der Wege notwendig
• Unterstützend	sollte	durch	Kampagnen	in	Zusammenarbeit	mit	Ver-

tretenden der Landwirtschaft auf mehr gegenseitige Rücksichtnahme 
hingewiesen werden 

• Aktualisierung Wegweisung
• Ggf. Sanierung des Wirtschaftsweges
• Ggf. Verbreiterung des Wirtschaftsweges, zumindest jedoch Einrich-

tung von Ausweichstellen
• Ggf. Umwidmung notwendig
• Begleitende Öffentlichkeitsarbeit für stärkere Rücksichtnahme der Ver-

kehrsteilnehmenden untereinander 

• Straßen- und Wegegesetz, ggf. StVO, ggf. VwV-StVO   
 

• Richtlinien	für	den	Ländlichen	Wegebau	(RLW),	Grundsätze	für	Bau	
und Finanzierung von Radwegen an Bundesstraßen in der Baulast des 
Bundes	(FGSV	284/2) 

• Ggf. sind Verbreiterungen und/oder Sanierungen der Wege notwendig, 
um ein Vorbeifahren oder Überholen von Wirtschafts- und Radverkehr 
gewährleisten zu können

• Ist	eine	Verbreiterung	(kurzfristig)	nicht	umsetzbar,	sollten	Ausweich-
stellen in ausreichenden Abständen erstellt werden

• Prüfung	zu	Regelungen	auf	Landesebene	entsprechend	den	Grund- 
sätzen für Bau und Finanzierung von Radwegen an Bundesstraßen
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SM 03
Prinzipskizze	(nicht	maßstäblich),
an	die	Örtlichkeit	anzupassen
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Anwendung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planungsvorgabe / Ausführung 
 
 
 
 
 
 
 

Maßnahmen 
 
 
 
 
 

Wesentliche verkehrs- 
rechtliche Grundlagen 
 

Wesentliche  
Planungsgrundlagen 

Bemerkungen 
 
 
 
 
 
 

SM 04 Schutzstreifen außerhalb geschlossener 
Ortschaften
Lage: Außerorts

• Hauptnetz	des	Radverkehrs
• Anlage von gesonderten Radverkehrsanlagen
• Keine	geeigneten	Alternativrouten	für	den	Radverkehr	im	umliegenden	

Netz vorhanden
• Schutzstreifen außerhalb geschlossener Ortschaften dürfen nicht auf 

Straßen mit befestigtem Seitenstreifen oder auf BAB-Bedarfsumleitun-
gen eingerichtet werden

• Keine	Anordnung	bei	Straßen	mit	einer	zulässigen	Höchstgeschwindig-
keit von 100 km/h

• Fahrbahnbreite	≥	6,94	m	bei	≤	4.000	Kfz/Tag
• Fahrbahnbreite	≥	7,74	m	bei	>	4.000	bis	5.000	Kfz/Tag	(Ausnahmefall) 

• Breite	Schutzstreifen	≥	1,50	m	(inkl.	Leitlinie)
• Breite	Kernfahrbahn	≥	3,70	m	bzw.	≥	4,50	m	bei	>	4.000	Kfz/Tag
• Randstreifen	≥	0,12	m	mit	Markierung	Schmalstrich
• Markierung Sinnbild „Radverkehr“ jeweils am Beginn der Schutzstreifen 

und	danach	in	regelmäßigen	Abständen	(Abstand	der	Sinnbilder	zuein-
ander in Längsrichtung sollte mindestens 50 m und höchstens  
100	m	betragen)

• Eine Einfärbung der Schutzstreifen ist nicht erforderlich 

• Markierung Schutzstreifen inkl. Piktogrammen erstellen
• Anordnung
• Ggf. Demarkierung von Bestandsmarkierung 
• Ggf. Sanierung Randbereiche
• Ggf. Deckensanierung
• Ggf. Geschwindigkeitsreduzierung 

• StVO, VwV-StVO, Erlass VII C 4 – 58.91.24 des Ministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom  
10. Januar 2024 

• RAL, RMS 
 

• Kann	als	Maßnahme	zur	kurzfristigen	Schließung	wichtiger	Lücken	im	
Radverkehrsnetz zweckdienlich sein oder um eine zeitlich begrenzte 
Übergangslösung bis zur Fertigstellung eines baulichen Radwegs zu  
schaffen

• Ggf. Prüfung zur Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
• Durch	die	Maßnahme	darf	eine	notwendige	separate	Radverkehrsfüh-

rung keinesfalls ersetzt oder deren Herstellung verzögert werden
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Fotos: AB Stadtverkehr

SM 04
Prinzipskizze	(nicht	maßstäblich),
an	die	Örtlichkeit	anzupassen
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4  Datenblätter  
zu	punktuellen	Maßnahmen

4
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Anwendung 
 
 
 
 

Planungsvorgabe / Ausführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßnahmen 
 
 
 

Wesentliche verkehrs- 
rechtliche Grundlagen 

Wesentliche  
Planungsgrundlagen 

Bemerkungen 
 
 

PM 01 Radverkehrsführung im Bereich des 
Ortseingangs bei beengten Verhältnissen
Lage: Übergang von außerorts zu innerorts

• Übergang von außerorts zu innerorts
• Übergang einseitiger Zweirichtungsradverkehr zu beidseitigem Einrich-

tungsradverkehr
• Kein	Platz	für	eine	Mittelinsel	und/oder	Aufweitung	des	Straßenquer-

schnitts 

• Querungsmöglichkeiten von einer einseitigen auf eine beidseitige Rad-
verkehrsführung, vorwiegend im Übergang von außerorts nach innerorts

• Einheitliche Umsetzung erhöht die Wiedererkennbarkeit und damit die 
Verkehrssicherheit

• Kann	bei	fehlender	Flächenverfügbarkeit	als	Ersatz	für	die	Einrichtung	
von Mittelinseln genutzt werden

• Ggf.	Anhebung	der	Kfz-Fahrbahn	zur	Aufmerksamkeitssteigerung	und	
Geschwindigkeitsreduzierung

• Ggf. kann zusätzlich die Fahrbahn in dem Bereich der Querung leicht 
eingeengt werden

• Zeichen	205	(Vorfahrt	gewähren)	für	den	querenden	Radverkehr 

• Markierung	anpassen
• Ggf. Anhebung der Fahrbahn
• Ggf. visuelle Einengung durch bauliche Maßnahmen und Markierungen 

(Sperrflächen)	im	Seitenbereich 

• StVO, VwV-StVO 
 

• ERA, RASt, RAL 
 

• In Einzelfällen Anordnung weiterer Verkehrszeichen,  
z.B.	Zeichen	101	(Gefahrstelle),	Zeichen	112	(unebene	Fahrbahn),	 
Zeichen	138	(Radverkehr)
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Fotos:	Städteregion	Aachen	(bearbeitet	durch	IGS	mbH)

PM 01
Prinzipskizze	(nicht	maßstäblich),
an	die	Örtlichkeit	anzupassen
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Anwendung 
 
 

Planungsvorgabe / Ausführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßnahmen 
 
 
 

Wesentliche verkehrs- 
rechtliche Grundlagen 

Wesentliche  
Planungsgrundlagen 
 

Bemerkungen 
 

PM 02 Umnutzung innerstädtischer Ladenlokale
zu Fahrradabstellanlagen
Lage: Innerorts

• Freie Ladenlokale im Innenstadtbereich bzw. zentralen Bereich
• Bedarf	an	öffentlichen	Fahrradabstellplätzen	im	Umfeldbereich
• Viele regelwidrig abgestellte Fahrräder im Umfeldbereich 

• Oftmals fehlen im Innenstadtbereich ausreichende und sichere Abstell-
möglichkeiten für Fahrräder

• Leer stehende Ladenlokale können zu Abstellanlagen umgenutzt  
werden

• Die in die Ladenlokale zu installierenden Abstelleinrichtungen können je 
nach Platzverfügbarkeit variieren 

• Als	Abstelleinrichtungen	kommen	insbesondere	Anlehnbügel	und	Dop-
pelstockparker	in	Betracht,	aber	selbst	Fahrradboxen	sind	denkbar	

• 	Ggf.	Installation	eines	(datenschutzkonformen)	Video-Überwachungs-
systems 

• Einbau von Abstelleinrichtungen für die Fahrräder in die Ladenlokale
• Ggf. Organisation einer Bewachung durch Stadt, Gemeinde, Freiwillige 

oder einen Verein
• Ggf. Einbau von automatisierten Zugangssystemen 

• – 
 

• Hinweise	zum	Fahrradparken	(FGSV	239),	AGFS-Broschüre	„…	und	wo	
steht ihr Fahrrad? Hinweise für Architekten und Bauherren zum Abstel-
len von Fahrrädern“ 

• Die	Einrichtung	eines	Fahrradparkhauses	in	einem	Ladenlokal	kann	
übergangsweise als Zwischennutzung oder dauerhaft sinnvoll sein

4
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Foto: Christian Eckert, IGS mbH

Foto: Nils Schmitter, AGFS NRW

Foto: Christian Eckert, IGS mbH

Foto: Christian Eckert, IGS mbH
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Anwendung 
 
 
 
 
 

Planungsvorgabe / Ausführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßnahmen 
 

Wesentliche verkehrs- 
rechtliche Grundlagen 

Wesentliche  
Planungsgrundlagen 
 

Bemerkungen 
 
 
 

PM 03A Verbesserung der Querungsbedingungen 
an Knotenpunkten mit baulicher Anpassung
Lage: Innerorts 

• Knotenpunkte	innerorts
• Hoher Querungsbedarf des Fußverkehrs
• Schlechte	Sichtbeziehungen	im	Knotenpunktbereich
• Durch	Kfz	zugeparkte	Gehwege	oder	Knotenpunktbereiche
• Bedarf	an	Radabstellplätzen	im	Umfeld
• Viele regelwidrig abgestellte Fahrräder im Umfeldbereich 

• Verbesserung	der	Sichtbeziehungen	durch	Freihalten	der	Kurvenberei-
che	in	Knotenpunkten

• Queren der Fahrbahn wird erleichtert, weil Seitenräume vorgezogen 
werden und damit die Querungsdistanz verringert wird

• Die vorgezogenen Seitenräume bieten dem Fußverkehr Flächen, von 
denen aus dieser die Fahrbahn queren kann

• Einrichtung	von	Anlehnbügeln	in	den	Kurvenbereichen	der	Knoten- 
punkte	(zur	Verbesserung	der	Sichtbeziehungen	zwischen	Fahrverkehr	
auf	der	Fahrbahn	und	querendem	Fußverkehr)

• Ggf. Montage weiterer Anlehnbügel auf Flächen, die i.d.R. aus Verkehrs-
sicherheitsgründen	zum	Kfz-Parken	ungeeignet	sind	(vorgezogene	
Seitenräume, Flächen direkt neben Radwegen ohne Sicherheitstrenn-
streifen,	5-m-	bzw.	8-m-Bereiche	von	Kreuzungen,	5-m-Bereiche	von	
Fußgängerüberwegen,	Kfz-Buchten,	Kurvenbereiche) 

• Herstellen vorgezogener Seitenbereiche
• Installation von Anlehnbügeln 

• StVO, VwV-StVO 
 

• RASt,	RMS,	Hinweise	zum	Fahrradparken,	AGFS-Broschüre	„…	und	wo	
steht ihr Fahrrad? Hinweise für Architekten und Bauherren zum Abstel-
len von Fahrrädern“ 

• Keine	Einbauten	(u.a.	Anlehnbügel)	in	den	Verkehrsraum	des	Fußver-
kehrs

• Planung der Einbauten in den Eckbereichen ohne Beeinträchtigung der 
Sicht auf querenden Fuß- und Radverkehr
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PM 03A
Prinzipskizze	(nicht	maßstäblich),
an	die	Örtlichkeit	anzupassen
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Anwendung 
 
 
 
 
 

Planungsvorgabe / Ausführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßnahmen 
 
 
 

Wesentliche verkehrs- 
rechtliche Grundlagen 

Wesentliche  
Planungsgrundlagen 
 

Bemerkungen 
 

PM 03B Verbesserung der Querungsbedingungen 
an Knotenpunkten ohne bauliche Anpassung
Lage: Innerorts

• Knotenpunkte	innerorts
• Hoher Querungsbedarf des Fußverkehrs
• Schlechte	Sichtbeziehungen	im	Knotenpunktbereich
• Durch	Kfz	zugeparkte	Gehwege	oder	Knotenpunktbereiche
• Bedarf	an	Radabstellplätzen	im	Umfeld
• Viele regelwidrig abgestellte Fahrräder im Umfeldbereich 

• Verbesserung	der	Sichtbeziehungen	durch	Freihalten	der	Kurven- 
bereiche	in	Knotenpunkten

• Queren der Fahrbahn durch den Fußverkehr wird erleichtert, weil  
Seitenräume durch Markierungen vorgezogen werden und damit die 
Querungsdistanz verringert wird

• Es werden Flächen für den Fußverkehr markiert, an denen dieser die 
Fahrbahn queren kann

• Freihalten	der	Kurvenbereiche	an	Knotenpunkten	durch	markierte	Sperr-
flächen	(zur	Verbesserung	der	Sichtbeziehungen	zwischen	Fahrverkehr	
auf	der	Fahrbahn	und	querendem	Fußverkehr)

• Montage von Anlehnbügeln auf Flächen, die i.d.R. aus Verkehrssicher-
heitsgründen	zum	Kfz-Parken	ungeeignet	sind	(vorgezogene	Seiten-
räume, Flächen direkt neben Radwegen ohne Sicherheitstrennstreifen, 
5-m-	bzw.	8-m-Bereiche	von	Kreuzungen,	5-m-Bereiche	von	Fußgänger-
überwegen,	Kfz-Buchten,	Kurvenbereiche) 

• Markierung zur Herstellung vorgezogener Seitenbereiche
• Installation von Anlehnbügeln
• Ggf. vorgezogene Fußverkehrsbereiche durch bauliche Maßnahmen 

sichern 

• StVO, VwV-StVO 
 

• RASt,	RMS,	Hinweise	zum	Fahrradparken,	AGFS-Broschüre	„…	und	wo	
steht ihr Fahrrad? Hinweise für Architekten und Bauherren zum Abstel-
len von Fahrrädern“ 

• Keine	Einbauten	(u.a.	Anlehnbügel)	in	den	Verkehrsraum	des	Fußver-
kehrs

4
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Prinzipskizze	(nicht	maßstäblich),
an	die	Örtlichkeit	anzupassen

Foto:	Stadt	Köln	

PM 03B 4



E.38   Leitfaden Sofortmaßnahmen – Erstveröffentlichung innerhalb der Loseblattsammlung 05/2024

Anwendung 
 
 

Planungsvorgabe / Ausführung 
 
 
 
 
 
 
 

Maßnahmen 
 
 

Wesentliche verkehrs- 
rechtliche Grundlagen 

Wesentliche  
Planungsgrundlagen 

Bemerkungen 
 
 

PM 04 Sichere Überleitung des Radverkehrs vom 
Seitenraum auf die Fahrbahn
Lage: Innerorts oder außerorts

• Haupt-	und	Nebennetz	des	Radverkehrs
• Ungesicherte Überleitung des Radverkehrs von der Seitenlage auf die 

Fahrbahn 

• Sicherung des Radverkehrs bei Wechsel der Radverkehrsführung vom 
Seitenraum auf die Fahrbahn

• Bordabsenkung von der Radverkehrsanlage im Seitenraum auf die Fahr-
bahn

• Überleitung	durch	Absicherung	mit	(mobiler)	Insel	und	Fahrbahnver-
schwenkung 

• Markierung eines Radfahrstreifens, Schutzstreifens oder ggf. einer 
Piktogrammkette, ggf. mit einleitendem Schutzstreifen 

• Markierung
• Bordabsenkung
• Installation eines Elements zur Absicherung 

• StVO, VwV-StVO 
 

• ERA, RASt, RAL, RMS 
 

• In Abhängigkeit von der Örtlichkeit und der Führung der verschiedenen 
Verkehrsarten in Gegenrichtung sind für den Radverkehr geeignete 
Maßnahmen vorzusehen

4
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Prinzipskizze	(nicht	maßstäblich),
an	die	Örtlichkeit	anzupassen

Foto:	Kreis	Lippe Foto: Straßen.NRW

PM 04 4
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Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und 
fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden  
und	Kreise	in	NRW	e.V. 
c/o	Rathaus	Stadt	Krefeld
Von-der-Leyen-Platz 1 
47798	Krefeld
Tel.:	0 21 51/86-42 83
E-Mail: info@agfs-nrw.de
www.agfs-nrw.de

Agentur für  
Kommunikation  
und Mobilität GmbH

Mit freundlicher Unterstützung:

Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Ver-
kehr begrüßt den AGFS-Leitfaden „Sofortmaßnahmen 
– Hinweise zu schnell umsetzbaren Maßnahmen für 
den Fuß- und Radverkehr“ ausdrücklich.

Denn mit dieser Veröffentlichung unterstützt die 
AGFS	die	Kommunen	in	NRW	bei	der	schnellen	Rea-
lisierung von zusammenhängenden Netzen für den 
Fuß- und Radverkehr.

Der Leitfaden ist kein Ersatz, sehr wohl aber eine Er-
gänzung der bestehenden Regelwerke. Individuelle 
und evtl. langwierige Recherchen sind nicht erforder-
lich. Die Steckbriefe des Leitfadens beinhalten alle 
wichtigen Informationen und Quellen.

Insbesondere	 alle	 StVO-Maßnahmen	 entsprechen	
der aktuellen Rechts- und Erlasslage in NRW, sind 
mit dem Ministerium als Oberster Straßenverkehrs-
behörde abgestimmt und können somit grundsätzlich 
rechtssicher angeordnet werden.

Selbstverständlich bedarf es immer einer qualifizierten  
Fachplanung	und	einer	Entscheidung	in	jedem	Einzel-
fall.  

Der Leitfaden zeigt deutlich, dass es eine Vielzahl von 
Maßnahmen gibt, die Lücken schnell, ressourcen-
schonend und sicher beseitigen. Das Ziel ist, in NRW 
auch	in	Zeiten	knapper	Kassen	zusammenhängende	
und durchgehend nutzbare Netze zu schaffen.

Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen


